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a) Die Amtsermittlungspfliclu der Behörden kann durch 
fachgesetzliche Mitwirkungs- und Kooperationspflichten der 
Beteiligten begrenzt sein.
b) Im Lebensmittelrecht besteht zwischen dem Lebensmittel- 
unternehmer und den für die Überwachung der Lebensmitrel- 
sicherheit zuständigen Behörden ein Kooperationsverhältnis.
Der Lebensmitteluntemehmer ist auf Grund dieses Koopera­
tionsverhältnisses verpflichtet, bei einer öffentlichen Produkt­
warnung beziehungsweise bei einem Produktrückruf mit den 
zuständigen Behörden aktiv zusammenzuarbeiten.
c) Bleibt ein ordnungsgemäß eingelegtes Rechtsmittel wegen
unzulänglichen Sachvortrags oder sonstiger Nachlässigkeiten 
des Geschädigten ohne Erfolg, begründet dies für sich genom­
men keinen Haftungsausschluss gemäß § 839 Abs. 3 BGB..... 341

a) § 31 BGB gilt für alle juristischen Personen.
b) § 31 BGB ist keine hafrungsbegründende, sondern eine 
hafrungszuweisende Norm. Die juristische Person haftet, 
wenn eines ihrer Organe in »amtlicher« Eigenschaft, das heißt 
in dem ihm zugewiesenen Wirkungskreis, eine zum Schadens- 
ersarz verpflichtende Handlung begangen hat.
e) Sind Organe verschiedener juristischer Personen mit ein 
und derselben natürlichen Person besetzt und hat diese eine 
schadenstiftende unerlaubte Handlung in unterschiedlichen 
»amtlichen« Eigenschaften begangen, haften nach der Zuwei­
sungsnorm des § 31 BGB für den eingetretenen Schaden alle 
juristischen Personen, für die sie insoweit als Organ in dem 
ihm zugewiesenen Wirkungskreis aufgetreten ist, als Gesamt­
schuldner (§ 840 Abs. 1 BGB).
d) Zur Hafrungszuweisung, wenn die schadenstiftende uner­
laubte Handlung im Rahmen eines »Schneeballsystems« ver­
w irklicht worden ist..............................................................................  371
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